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Mecklenburg-Vorpommern: Durch optimale personelle  
Unterstützung des Intensivpersonals lässt sich das Organspende- 
Aufkommen verdoppeln 

Kliniken, die gesetzwidrig keine Organ-
spender melden, sollten nicht juristisch 
in Anspruch genommen werden. Auch 
die Einführung einer gesetzlichen Wi-
derspruchslösung lässt keine signifi-
kante Steigerung des Organspende-
Aufkommens erwarten, teilte die Bun-
desregierung in der Antwort auf eine 
große Anfrage aus der CDU mit: 

„Darüber, wie die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und die einzelnen tatsäch-
lichen Umstände sich quantitativ auf 
die Zahl der postmortalen Organspen-
den je Million Einwohner auswirken, 
liegen der Bundesregierung keine wis-
senschaftlich gesicherten Erkenntnisse 
vor. Die Bundesregierung geht davon 
aus, dass der Zustimmungs- oder der 
Widerspruchsregelung als rechtliche 
Rahmenbedingungen insoweit letztlich 
keine entscheidende Bedeutung zu-
kommt, sondern vielmehr der Organisa-
tion der Zusammenarbeit zwischen den 
Transplantationszentren und den ande-
ren Krankenhäusern sowie dem Enga-
gement der beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei der Wahrnehmung 
der gegebenen Möglichkeiten zur post-
mortalen Organspende. Dies zeigt das 
Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, 
wo es in den vergangenen drei Jahren je 
Million Einwohner mehr postmortale 
Organspender (2001: 26,0; 2002: 22,9: 
2003: 25,9) gab als in Belgien 
(2001:21,6; 2002: 21,7; 2003: 24,8).
Nach Angaben der DSO haben sich im 
Jahr 2003 die Krankenhäuser mit Inten-
sivbetten je nach Versorgungsstufe wie 
folgt an der Mitteilung nach § 11 Abs. 4 
Satz 2 TPG beteiligt: 

Region Südwest 
(Baden-Württemberg) 

mitteilende Kranken-
häuser

Anteil

Grundversorgung  8,3 % 
Regelversorgung  48,9 % 
Zentralversorgung  73,1 % 
Maximalversorgung  90,0 % 
Gesamt  39,2 % 

Region Südost 
(Bayern) 

mitteilende Kranken-
häuser

Anteil

Grundversorgung  19,2 % 
Regelversorgung  28,7 % 
Zentralversorgung  86,2 % 
Maximalversorgung  81,3 % 
Gesamt  38,5 % 

Region Mitte 
(Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) 

mitteilende Kranken-
häuser

Anteil

Grundversorgung  25,7 % 
Regelversorgung  50,7 % 
Zentralversorgung  70,0 % 
Maximalversorgung  92,9 % 
Gesamt  43,1 % 

Region Nord 
(Bremen, Hamburg, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein) 

mitteilende Kranken-
häuser

Anteil

Grundversorgung  16,7 % 
Regelversorgung  53,6 % 
Zentralversorgung  74,2 % 
Maximalversorgung  90,0 % 
Gesamt  42,8 % 

Region Nordost 
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern) 

mitteilende Kranken-
häuser

Anteil

Grundversorgung  18,8 % 
Regelversorgung  41,3 % 
Zentralversorgung  50,0 % 
Maximalversorgung  94,7 % 
Gesamt  45,4 % 

Region West 
(Nordrhein-Westfalen) 

mitteilende Kranken-
häuser

Anteil

Grundversorgung  21,9 % 
Regelversorgung  34,9 % 
Zentralversorgung  56,6 % 
Maximalversorgung  87,5 % 
Gesamt  36,7 % 

Region Ost 
(Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) 

mitteilende Kranken-
häuser

Anteil

Grundversorgung  6,5 % 
Regelversorgung  26,8 % 
Zentralversorgung  65,6 % 
Maximalversorgung  93,8 % 
Gesamt  38,0 % 

Die Unterschiede zwischen den Regio-
nen bei der Mitteilung potenzieller Or-
ganspender lässt den Schluss zu, dass 
nicht in allen Regionen die Wahrneh-
mung der Mitteilungspflicht als Be-
standteil des Versorgungsauftrages der 
Krankenhäuser mit der gleichen Intensi-
tät umgesetzt wird.“

Als Hauptgrund für die insuffiziente 
Zahl von Spendermeldungen wird meist 
die Überlastung des ärztlichen und 
pflegerischen Intensivpersonals ange-
führt.

„Dem steht nach Auskunft der DSO die 
Erfahrung aus der Region Nordost 
(Mecklenburg-Vorpommern, Branden-
burg und Berlin) gegenüber, dass dort, 
wo die DSO nach der Mitteilung eines 
auf der Intensivstation verstorbenen Pa-
tienten, der als möglicher Organspender 
in Betracht kommt, in dem betreffenden 
Krankenhaus bei den weiteren inten-
sivmedizinischen Maßnahmen und ihrer 
Überwachung durch qualifizierte Ärz-
tinnen und Ärzte hilft und damit das 
Krankenhauspersonal von diesen Auf-
gaben entlastet, die Krankenhäuser 
auch zur Mitteilung sämtlicher poten-
zieller postmortaler Organspender be-
reit sind und damit zur vollständigen-
Wahrnehmung der vorhandenen Mög-
lichkeiten zur postmortalen Organspen-
de beitragen. In dem Teil der Region 
Nordost, wo diese personelle Hilfe für 
alle Krankenhäuser mit Intensivstatio-
nen bereits gewährt wird, in Mecklen-
burg-Vorpommern, wird die höchste 
Zahl postmortaler Organspender je 
Million Einwohner in Deutschland er-
reicht. 2003 waren dies 25,9 Organ-
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spender je Million Einwohner, also fast 
doppelt so viel wie im Bundesdurch-
schnitt (13,8).“

Sind die Arbeitsmöglichkeiten eines 
Transplantationszentrums zeitweise ein-
geschränkt, dürfen die PatientInnen 
nicht benachteiligt werden. 

„Deshalb muss jedes Transplantations-
zentrum dafür sorgen, dass über ein 
Organangebot jederzeit entschieden 
werden kann und ein akzeptiertes Or-
gan unverzüglich transplantiert wird,
um die Ischämiezeit möglichst kurz zu 
halten. Jeder Patient auf der Warteliste 
muss darüber informiert sein, dass aus-
nahmsweise Organe aus zentrumsinter-
nen organisatorischen oder personellen 
Gründen nicht rechtzeitig transplantiert 
werden können, und für diese Situation 
vorsorglich entscheiden, ob er die 
Transplantation in einem anderen Zent-
rum wünscht oder auf das angebotene 
Organ verzichten will. Diese Entschei-
dung des Patienten ist zu dokumentie-
ren. Gegebenenfalls empfiehlt sich eine 
vorherige Vorstellung des Patienten mit 
seinen Unterlagen im vertretenden 
Zentrum. Wenn ein Transplantations-
programm ausfällt, muss das verant-
wortliche Zentrum unverzüglich die 
Vermittlungsstelle unter Angabe der 
Gründe, des vertretenden Zentrums so-
wie aller Patientinnen und Patienten der 
betroffenen Warteliste, die sich nicht 
für eine bedarfsweise Transplantation in 
einem anderen Zentrum entschieden 
haben, und das vertretende Zentrum in-
formieren. Ist der Ausfall nicht nur 
kurzfristig, hat das verantwortliche 
Zentrum alle Patientinnen und Patienten 
der betroffenen Warteliste, die sich 
nicht für eine bedarfsweise Transplanta-
tion in einem anderen Zentrum ent-
schieden haben, zu informieren.“

In diesem Zusammenhang ist auch die 
Qualitätssicherung zu sehen: 

„Nach § 10 Abs. 2 Nr. 6 TPG sind die 
Transplantationszentren verpflichtet, 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung, 
die auch einen Vergleich mit anderen 
Transplantationszentren ermöglichen, 
im Rahmen ihrer Tätigkeit nach dem 
TPG nach Maßgabe der Vorschriften 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB V) durchzuführen; dies gilt für die 
Nachbetreuung von Lebendorganspen-
dern entsprechend. Seit dem 1. Januar 
2004 besteht im Rahmen der externen 

Qualitätssicherung nach § 137 SGB V 
in Verbindung mit § 10 Abs. 2 Nr. 6 
TPG eine Dokumentationspflicht für al-
le durchgeführten Herztransplantatio-
nen in Deutschland. Ab dem Jahr 2006 
wird diese Dokumentationspflicht auf 
die Leistungsbereiche Nieren- und Le-
bertransplantationen sowie Lebend-
spende bei der Nieren- und Lebertrans-
plantation erweitert. Für alle Leistungs-
bereiche in der Transplantationsmedizin 
besteht bzw. wird zusätzlich eine Fol-
low-up-Dokumentation durchgeführt, 
mit der die Qualität der Behandlung 
auch über die akutstationäre Behand-
lung hinaus nachverfolgt wird.“

Die Eintragung der potentiellen Organ-
spende-Bereitschaft in den Personal-
ausweis wird seit mehr als 20 Jahren 
diskutiert. Jetzt zeichnet sich nach 
Regierungsauskunft eine geeignete 
Ersatzlösung ab: 

„Die Möglichkeit, auf der Gesundheits-
karte die Bereitschaft des bzw. der Ver-
sicherten zur Organspende aufzuneh-
men, wird in der Konzeption zur Ein-
führung der elektronischen Gesund-
heitskarte berücksichtigt. 
Für die Aufnahme eines rechtswirksa-
men Organspendeausweises auf der Ge-
sundheitskarte wäre es erforderlich, 
dass die Patientinnen und Patienten die 
Organspendeerklärung elektronisch sig-
nieren. Ebenso wie der Organspende-
ausweis in Papierform die gültige Un-
terschrift des Erklärenden vorsieht, 
müsste bei einer elektronischen Spei-
cherung der Erklärung diese elektro-
nisch unterschrieben werden können. 
Sobald Patientinnen und Patienten über 
elektronische Signaturen verfügen, 
könnten Organspendeerklärungen auf 
der Gesundheitskarte aufgenommen 
werden.
Zwischenzeitlich wird geprüft, inwie-
weit auf der Gesundheitskarte Hinweise 
darauf aufgenommen werden können, 
dass an einem bestimmten Ort ein Or-
ganspendeausweis eines bzw. einer 
Versicherten in Papierform vorhanden 
ist.
Insgesamt ist die Prüfung der rechtli-
chen und technischen Umsetzungsmög-
lichkeiten noch nicht abgeschlossen.“

http://dip.bundestag.de/btd/15/045/1504
542.pdf
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